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an das Energiekombinat abgehen zu lassen. Die Art und 
Weise des Datenträgertransports ist unter Beachtung der 
Rechtsvorschriften1 zu vereinbaren.

(2) Wird beim Elektroenergieabnehmer, auf den der Abs. 1 
nicht zutrifft, die Leistungsinanspruchnahme auf Registrier
streifen aufgezeichnet, ist bei entsprechender Vereinbarung 
vom Abnehmer das Stundenmittel in den Nachweis über die 
Bedarfsdeckung und in den Zählerstandsnachweis einzutra
gen. Werden die Werte auf maschinenlesbare Datenträger 
auf gezeichnet, ist das Verfahren zum Nachweis des Stun
denmittels zu vereinbaren. Die Registrierstreifen sind min
destens 1 Jahr aufzubewahren, soweit andere Rechtsvor
schriften dafür keine längere Frist vorsehen, und dem Ener
giekombinat auf Aufforderung vorzulegen.

(3) Das Energiekombinat ist berechtigt, soweit nicht der 
Abs. 1 zutrifft, vom Abnehmer zu verlangen, daß er, jeweils 
zu dem vom Energiekombinat bestimmten Zeitpunkt, die 
Meßeinrichtungen abliest, die ermittelten Werte in den 
Nachweis über die Bedarfsdeckung und in den Zählerstands
nachweis einträgt sowie am ersten Arbeitstag des Folge
monats die Unterlagen bis spätestens 12 Uhr an das Ener
giekombinat absendet. Die gleiche Verpflichtung zur Absen
dung der Unterlagen besteht im Falle des Abs. 2.

(4) Das Energiekombinat ist berechtigt, den Energiever
brauch auf der Grundlage von Verbrauchsmessungen frühe
rer Abrechnungszeiträume zu schätzen, wenn die Unterla
gen über den Energieverbrauch nicht bis zu dem vom 
Energiekombinat unter Berücksichtigung des Übermittlungs
weges festgelegten Termin beim Energiekombinat einge
gangen oder wenn sie nicht ordnungsgemäß geführt sind. 
Der Abnehmer hat vor Ablauf des nachfolgenden Abrech
nungszeitraumes keinen Anspruch auf Berichtigung, es sei

i denn, die geschätzten Verbrauchsmengen übersteigen -mit 
> 25 % die aus den Zählerständen sich ergebenden Ver
brauchsmengen und der Abrechnungszeitraum ist länger als 
3 Monate.

§26
(1) Der Abrechnung des Gasverbrauchs ist das Volumen 

des bezogenen Gases zugrunde zu legen. Wird das Volumen 
durch Messung ermittelt, so gilt -

1. das angezeigte Volumen im Betriebszustand, wenn der 
Meßdruck bei Stadtgas ^ 1 500 Pa (<, 150 mm WS) bzw. 
bei Erdgas iS 2 300 Pa (<J 230 mm WS) ist;

2. das auf den Standardzustand gemäß staatlichem Stan
dard* 1 2 3 umgewertete Volumen (Formel siehe Anlage 2), 
wenn der Meßdruck bei Stadtgas > 1 500 Pa bzw. bei 
Erdgas > 2 300 Pa ist;

3. das angezeigte Volumen bei Wirkdruckgaszählern mit 
Berücksichtigung der Kompressibilität und interner Be
rechnung des Volumens im Standardzustand bzw. das 
berechnete Volumen im Standardzustand bei Wirk
druckmessung ohne Berücksichtigung der Kompressibi
lität (Formel siehe Anlage 2).

(2) Kann das Energiekombinat bei Elektroenergielieferung 
im Ausnahmefall die Leistungsinanspruchnahme oder den 
Leistungsfaktor nicht richtig messen, ist jährlich mindestens 
eine Probemessung über 14 Kalendertage durchzuführen. Die 
so ermittelten Werte sind der Verbrauchsabrechnung zu
grunde zu legen.

(3) -Kann das Energiekombinat im Ausnahmefall den Ver
brauch an Wärmeenergie und Kondensat nicht richtig mes
sen, ist eine Pauschale auf der Grundlage der tatsächlichen 
Abnahmeverhältnisse zu bestimmen. Wird der Verbrauch 
durch Kondensatmessung ermittelt, sind die Verluste beim 
Betrieb der Abnehmeranlage zu berücksichtigen; ist diese

1 Z. Z. gilt § 8 der Anordnung vom 31. Dezember 1975 über die Ord
nungsmäßigkeit in Rechnungsführung und Statistik (GBl. I 1976 Nr. 2 
S. 21).

2 Z. Z. gilt der Standard TGL 34126 „Gas; Bezugszustand; Normzu
stand — Standardzustand“, Ausg. 9/1977.

Art der Verbrauchsermittlung nicht möglich, kann sie nach 
den Meßergebnissen einer im öffentlichen Versorgungsnetz 
nachfolgenden Abnehmeranlage oder Meßstelle des Ener
giekombinats stattfinden. -

Verbrauchsabrechnung

§27
(1) Dem Abnehmer ist über den ermittelten Energiever

brauch eines festgelegten, grundsätzlich gleichbleibenden 
Zeitraums (Abrechnungszeitraum) eine Rechnung zu ertei
len.

(2) Das Energiekombinat ist berechtigt, dem Großabneh
mer Zwischenrechnungen zu erteilen und Zwischenzahlun
gen von ihm zu fordern, die zeitlich wie folgt gestaffelt sind:

Rechnungsbetrag für den Zwischenzahlung im 
Vormonat Abstand von

^ 2 000 M
> 2 000 .. . 5 000 M
> 5 0 0 0 . . .  1 0  0 0 0  M
>  1 0  0 0 0  . . .  3 0  0 0 0  M
>  3 0  0 0 0  M

1 Monat 
15 Tagen 
10 Tagen 
5 Tagen 
1 Arbeitstag

Den Zwischenrechnungen sind die Werte der Vormonats
rechnung bzw. die geschätzten anteiligen Verbrauchsmengen 
des Zeitabschnitts zugrunde zu legen.

(3) Das Energiekombinat darf vom sonstigen Abnehmer 
Abschlagszahlungen (Festbeträge) fordern, wenn der Ab
rechnungszeitraum länger als 3 Monate ist. Es bestimmt die 
Höhe der Abschlagszahlung nach dem durchschnittlichen 
Verbrauch des laufenden Abrechnungszeitraums.

(4) Das Energiekombinat darf, ungeachtet des Abs. 3, einen 
einmaligen Vorausbetrag fordern, wenn der Abrechnungs
zeitraum länger als 1 Monat ist. Die Höhe des' Vorausbe
trags ist nach der Formel 5 (Anlage 2) zu berechnen. Wenn 
sich der Abrechnungszeitraum, der Tarif oder in erhebli
chem Maße der Energiebezug verändert, ist der Vorausbe
trag proportional umzurechnen und bei der nächsten 
Schlußrechnung zu berücksichtigen. Der Vorausbetrag ist bei 
Beendigung des Energieliefervertrages mit der letzten 
Rechnung auszugleichen.

§28
(1) Geldforderungen gemäß § 27 werden .vom Energiekom

binat im Lastschriftverfahren eingegogen.

(2) Mit einem Abnehmer, der den Energieverbrauch ge
mäß §25 Abs. 3 selbst abliest, kann vereinbart werden,-daß 
er entsprechend dem für ihn geltenden Tarif den Rech
nungsbetrag selbst bestimmt und innerhalb einer bestimm
ten Frist bezahlt.

(3) Einwände gegen die Richtigkeit einer Rechnung, die 
mit Datenverarbeitungsanlagen aufgestellt und ausgedruckt 
wurde, können nur gemacht werden, wenn zugleich die 
Rechnung vorgelegt wird.

§29
(1) Hat der Betreiber der Abnehmeranlage gewechselt, 

ohne daß der Vertrag mit dem bisherigen Abnehmer been
det . und mit dem neuen Abnehmer abgeschlossen wurde, 
sind beide dem Energiekombinat als Gesamtschuldner für 
den Energieverbrauch des Abrechnungszeitraums verpflich
tet.

(2) Wird der Energieverbrauch gemäß den Rechtsvorschrif
ten pauschal abgerechnet oder war eine solche Abrechnung 
mit dem bisherigen Abnehmer vereinbart, ist der Ver
brauchsermittlung bis zur Einigung über das Vertragsange
bot diese Pauschale zugrunde zu legen. Hat der neue Ab
nehmer größere Ausgangswerte für die Pauschalierung, 
kann das Energiekombinat insoweit die Vorschriften über 
unberechtigten Energiebezug anwenden.


